
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 11.05.2006 

 Vorlage Nr. 06/0221 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Beig./Stadtkämmerer Hommel 29.05.2006  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Einführung NKF bei der Stadt Gladbeck 
- Gliederung des Haushaltsplans 
- Festlegung von Wertgrenzen 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
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Der Übergang auf das NKF  hat nicht nur die Einführung der doppelten Buchführung 
zur Folge, sondern soll insbesondere auch eine produkt- bzw. outputorientierte Steue-
rung ermöglichen. Das NKF bringt weitreichende Veränderungen des Haushaltsrech-
tes mit sich.  
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Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt: 

• Die Gliederung des Haushaltplanes erfolgt auf der Ebene der Produkte 
• Die Investitionen im Teilfinanzplan werden ab einer Wertgrenze von 

- € 50.000,00 bei Baumaßnahmen 
- € 10.000,00 bei der Beschaffung beweglichen Vermögens 

einzeln ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
 
 

 (Hommel) 
 Beigeordneter/Stadtkämmerer 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


